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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Nachdem die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) nach jahrelangem Streit um die Erhöhung
der Grimsel-Staumauer (BE) das Projekt für einige Zeit auf Eis gelegt hatten, räumte
das Verwaltungsgericht des Kantons Bern im Sommer 2019 die letzten drei
Beschwerdepunkte verschiedener Naturschutzorganisationen aus und bestätigte eine
2012 erteilte Konzession. Das Gericht wendete damit das 2017 in einem Referendum
angenommene EnG zugunsten des Projekts an, demgemäss Anlagen zur Produktion von
erneuerbarer Energie von gleichrangigem, nationalem Interesse sind wie beispielsweise
der Erhalt von Schutzlandschaften. Zwei Vereinigungen (Aqua Viva und die Greina-
Stiftung) gaben sich damit aber nicht zufrieden und zogen den Fall daraufhin erneut
weiter ans Bundesgericht. 
Im November 2020 entschied das oberste Schweizer Gericht daraufhin, dass die
erteilte Konzession an den Berner Regierungsrat zurückzuweisen sei. Die Berner
Regierung müsse die Interessenabwägung zwischen Naturschutz – in diesem Fall
zwischen dem Erhalt der Moorlandschaften entlang des bestehenden Stausees – und
dem Ausbau der erneuerbaren Energien im kantonalen Richtplan vornehmen. Das Urteil
betraf zudem auch ein zweites Projekt der KWO (Errichtung einer neuen Staumauer
beim Triftgletscher (BE)), das ebenfalls an den Berner Regierungsrat zur Neubeurteilung
zurückzuweisen sei.
Wie der NZZ zu entnehmen war, plane die KWO jedoch, den Bau des Kraftwerks – wenn
überhaupt – erst in den kommenden Jahren in Angriff zu nehmen, wenn die
Rahmenbedingungen besser seien. So könne beispielsweise der Ausstieg Deutschlands
aus der Atomenergie im Jahr 2022 Investitionen im Stromsektor wieder attraktiver
machen. Auch hier machte jedoch das Bundesgericht eine Vorgabe, wonach
Konzessionen eine Frist für die Realisierung der Projekte beinhalten müssen: «Eine
Konzession auf Vorrat darf es also nicht geben», resümierte «Der Bund» dieses Urteil. 
Mit dem Bundesgerichtsentscheid, der auch für weitere solche Projekte in der Schweiz
wegweisend sein dürfte, wurde das schon seit Jahren umstrittene Bauvorhaben um die
Erhöhung der Grimsel-Staumauer vorerst ausgebremst, wie der Bundesrat in einer
Antwort auf eine Frage (A 20.5783) von Jacques Bourgeois (fdp, FR) zur Auswirkung
dieses Bundesgerichtsurteils auf die Energiestrategie 2050 festhielt. Eine
Effizienzerhöhung solcher Verfahren prüfe das UVEK derzeit im Rahmen eines
angenommenen Postulats Chevalley (glp, VD; Po. 19.3730), erklärte der Bundesrat
weiter. Das potenzielle Stromproduktionsvolumen des Grimselprojekts von zusätzlichen
240 GWh Energie, das den Strombedarf von 60'000 bis 100'000 Haushalten vor allem
auch in den Wintermonaten decken könnte, würde gemäss NZZ rund 20 Prozent des
geplanten nationalen Ausbaupotenzials ausmachen. 1
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Umweltschutz

Gewässerschutz

Im Rahmen der im Vorjahr angenommenen Standesinitiative des Kanton Berns
erarbeitete die UREK-SR eine Änderung zum Gewässerschutzgesetz. Mit seiner
Standesinitiative will der Kanton Bern das Verbot zur Verbauung und Korrektur von
Fliessgewässern lockern. Während dies im Falle von unverbauten Fliessgewässern nur
zu Zwecken des Hochwasserschutzes oder der Schiffbarmachung erlaubt war, sollen
Änderungen des natürlichen Flussverlaufes neu auch zur Errichtung einer Deponie für
unverschmutztes Aushubmaterial vorgenommen werden können. Die Initianten
begründeten ihr Anliegen mit den weiten und als Folge dessen wenig ökologischen
Transportwegen, welche oft nötig wären, um Aushubmaterial aus abgelegenen Tälern
zur nächsten Deponie zu verfrachten. Die Erstellung einer eigenen Deponie sei jedoch
aufgrund der engen Platzverhältnisse in den Tälern ohne Flusskorrektur oft nicht
möglich. Nachdem die zuständigen Kommissionen der beiden Räte im ersten Quartal
einen Gesetzesvorentwurf genehmigt hatten, schickten sie diesen im April in die
Vernehmlassung. Während sich 21 Stellungnehmer mit der Änderung vollauf zufrieden
zeigten, wurde der Einschub von ebenso vielen Stellungnehmern kritisiert. Zwei Drittel
der Kritiker sahen in der Änderung eine zu grosse Aufweichung des bestehenden
Verbots von Korrektur und Verbauung natürlicher Fliessgewässer, das verbleibende
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Drittel an kritischen Äusserungen favorisierte einen Gesetzesentwurf mit
weiterreichenden Ausnahmen zum Verbot. Aufgrund der gemischten
Vernehmlassungsantworten beschloss die Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei zwei
Enthaltungen, an ihrem auch vom Bundesrat unterstützten Entwurf festzuhalten. Der
Ständerat, welcher die Vorlage als Erstrat behandelte, stütze diesen Entscheid in der
Wintersession einstimmig. 2

Nachdem der Ständerat im Vorjahr bereits einem Entwurf zur Anpassung des
Gewässerschutzgesetzes zugestimmt hatte, der das Anliegen einer Berner
Standesinitiative zur Lockerung des Verbots zur Verbauung und Korrektur von
Fliessgewässern umsetzen wollte, folgte der Nationalrat im Berichtsjahr der kleinen
Kammer. Mit der vorgeschlagenen Gesetzesanpassung soll es neu auch möglich sein,
Änderungen des natürlichen Flussverlaufs zur Errichtung einer Deponie für
unverschmutztes Aushubmaterial vorzunehmen. Dem Nationalrat lag ein
Nichteintretensantrag einer linken Kommissionsminderheit vor, welche die Ansicht
vertrat, dass es aufgrund Berücksichtigung eines Einzelfalles – denn darauf beruhte das
Anliegen des Kantons Bern – keiner Gesetzesänderung bedürfe, die potentiell Raum für
zusätzliche Ausnahmen schaffen würde. Da dieser Antrag nur bei den geschlossenen
Fraktionen der SP, Grünen und GLP Unterstützung fand, beschloss der Nationalrat
allerdings, auf das Geschäft einzutreten, und nahm es in der Folge an. In der
Schlussabstimmung passierte die neue Regelung den Ständerat mit 36 zu 3 und den
Nationalrat mit 116 zu 72 Stimmen. 3
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